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Bekanntgabe 

 
 

an den 
 
 

Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung 
 
 

 
Festsetzung von verkaufsoffenen Sonntagen im Stadtgebiet Helmstedt durch 
Allgemeinverfügung für das Jahr 2020 
 
 
 
Wie in den vergangenen Jahren plant die Werbe- und Arbeitsgemeinschaft „helmstedt aktuell/ 
Stadtmarketing e.V.“ auch im lfd. Jahr drei verkaufsoffene Sonntage, die der aktuellen 
Rechtslage entsprechend an drei Großveranstaltungen in der Innenstadt geknüft sind. Der 
rechtliche „Wirkbereich“ dieser Veranstaltungen bezieht sich jedoch auf das gesamte 
Stadtgebiet, so dass an diesen Tagen grds. alle Geschäftsinhaber davon profitieren können. 
Darüberhinausgehende Sonntagsöffnungen sind jedoch gem. der seit 2019 geltenden 
Rechtslage nicht mehr möglich. Im Herbst vergangenen Jahres hat dazu ein 
Abstimmungsgespräch mit „helmstedt aktuell/Stadtmarketing e. V.“ und den 
Geschäftsinhabern stattgefunden, die in der jüngeren Vergangenheit regelmäßig von der 
Möglichkeit der Sonntagsöffnungen Gebrauch gemacht haben. 
 
Auf den entsprechenden Antrag von „helmstedt aktuell/Stadtmarketing e. V.“ wurde nach 
Anhörung relevanter Institutionen wie z. B. der Gewerkschaft ver.di und der Kirchen am 
15.01.2020 die als Anlage beigefügte Allgemeinverfügung erlassen, die auch bereits im 
Amtsblatt des Landkreises veröffentlicht wurde und somit Rechtswirksamkeit erlangt hat.  
 
 
Um Kenntnisnahme wird gebeten. 
 
 
In Vertretung 
 
 
gez. Henning Konrad Otto 
 
(Henning Konrad Otto) 
 
 
Anlage: Allgemeinverfügung 






